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§ 27 BaSAG Bewertung der
Abwicklungsfähigkeit von Instituten

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2023

Die Abwicklungsbehörde hat nach Anhörung der FMA und der Abwicklungsbehörden der Hoheitsgebiete, in denen sich

davon betro ene bedeutende Zweigstellen be nden, zu bewerten, inwieweit ein Institut, das keiner Gruppe angehört,

abwicklungsfähig ist. Bei der Bewertung darf nicht von der Gewährung einer

1. außerordentlichen nanziellen Unterstützung aus ö entlichen Mitteln über die Anwendung des gemäß § 123

vorgesehenen Abwicklungsfinanzierungsmechanismus hinaus,

2. Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank, oder

3. Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht standardisierter Bedingungen in Bezug auf Besicherung,

Laufzeit und Zinssätze ausgegangen werden.

Ein Institut gilt als abwicklungsfähig, wenn die Abwicklungsbehörde es für durchführbar und glaubwürdig hält, das

Institut im Rahmen eines Konkursverfahrens zu verwerten oder es durch Anwendung verschiedener

Abwicklungsinstrumente und -befugnisse abzuwickeln, und zwar bei möglichst weit gehender Vermeidung

erheblicher negativer Auswirkungen – auch im Kontext allgemeiner nanzieller Instabilität oder systemweiter

Ereignisse – auf das Finanzsystem Österreichs, oder der anderen Mitgliedstaaten oder der Union und im Bestreben,

die Fortführung bestimmter von dem Institut ausgeübter kritischer Funktionen sicherzustellen. Die

Abwicklungsbehörde hat die EBA rechtzeitig zu informieren, wenn sie zur Einschätzung kommt, dass ein Institut nicht

abwicklungsfähig ist.

(2) Für die Zwecke der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit gemäß Abs. 1 hat die Abwicklungsbehörde mindestens die

in Anlage zu § 27 genannten Aspekte zu prüfen.

(3) Die Abwicklungsbehörde hat die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit gemäß Abs. 1 und 2 gleichzeitig mit der

Erstellung und Aktualisierung des Abwicklungsplans gemäß den §§ 19 und 20 und für deren Zwecke durchzuführen.

§ 21 Abs. 1 ist anzuwenden.
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